
(Ausfertigung für die Erziehungsberechtigten) 
 
 

Zwischen dem Förderverein »BläserKlasse Gymnasium Heide-Ost« e.V.und Herrn/Frau 
 
____________________________________ 
Vorname / Name 

 
____________________________________ 
Straße / Hausnummer 

 
____________________________________ 
PLZ und Ort  
(im folgenden Erziehungsberechtigte bzw. Mieter genannt)  
wird folgender Vertrag geschlossen: 
 

1. Die Erziehungsberechtigten melden ihr Kind ........................................ für das 
Unterrichtsprojekt Bläserklasse am Gymnasium Heide-Ost an. Das Projekt umfasst 
die Klassenstufen 5 und 6 und ist ein kostenpflichtiges Zusatzangebot des 
Gymnasiums Heide-Ost. 
 

2. Die Erziehungsberechtigten sind damit einverstanden, dass die für die Verwaltung 
benötigten Daten entsprechend der beiliegenden Datenschutzerklärung gespeichert 
und an die Dithmarscher Musikschule übermittelt werden. 

 
3. Der Förderverein verleiht für den Musikunterricht der Schülerin/dem Schüler ein 

Orchesterblasinstrument. 
 

4. Die Bläserklasse umfasst zwei Schulstunden (45 Minuten) Unterricht in der Klasse 
sowie eine Stunde Instrumentalunterricht wöchentlich durch qualifizierte Lehrkräfte 
in kleinen Gruppen. 

 
5. Der Vertrag beginnt am 01.09.2025 und endet am 31.08.2027. 

 
6. Das Vertragsverhältnis endet abweichend von dem in Nr. 4 festgelegten 

Vertragsende, wenn die Schülerin/der Schüler während der Vertragszeit die Schule 
verlässt. Das Recht der Schule zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. 

 
7. Die Erziehungsberechtigten haften bei Beschädigung des Instruments. Bei Verlust des 

Instruments ist der Mieter dann haftbar zu machen, wenn die von der Schule 
abgeschlossene Versicherung nicht eintritt. 

 
8. Das GHO hat das Recht, jederzeit den Zustand des Instruments zu überprüfen. 

 
9. Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, das Instrument bei Beendigung des 

Vertragsverhältnisses in einem ordnungsgemäßen Zustand zurückzugeben. Werden 
bei der Übergabe Schäden am Instrument festgestellt, ist das GHO berechtigt, die 
Reparatur auf Kosten des Mieters ausführen zu lassen. 

 

01.08.2026 und endet am 31.07.2028.



10. Erfolgt zum Zeitpunkt der Beendigung des Mietverhältnisses die Rückgabe des 
Instruments nicht rechtzeitig, so kann das Gymnasium Heide-Ost für die Dauer der 
Vorenthaltung als Entschädigung einen Mietzins in Höhe des vereinbarten 
monatlichen Beitrags verlangen. 

 
11. Der Beitrag für die Bläserklasse beträgt 43 € für jeden angefangenen Monat und ist 

zum 1. des jeweiligen Monats auf das Konto: 
 
                 Gymnasium Heide-Ost „Bläserklasse“  
  Sparkasse Mittelholstein 
  IBAN: DE04 2145 0000 0101 1536 30 

 
per Dauerauftrag zu überweisen.  

 
12. Die Mitgliederversammlung beschließt jährlich über eine Anpassung des Beitrages. 
 
13. Über die Laufzeit des Vertrages hinaus bezahlte Beiträge werden höchstens im 

Umfang von zwei Monatsbeiträgen erstattet. Darüber hinaus bezahlte Beiträge 
werden als freiwillige Zuwendungen angesehen, für die eine Spendenbescheinigung 
erstellt wird. 

 
14. Mündliche Absprachen sind nicht getroffen. Änderungen dieses Vertrages bedürfen 

der Schriftform. 
 

15. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Heide. 
 

16. Jede Vertragspartei erhält eine Ausfertigung dieses Vertrages. 
 

 
 
 
 
 
Vermieter (im Auftrage)          Mieter 
 
 
 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
Datum/Unterschrift             Datum/Unterschrift 

 
    Förderverein Bläserklasse  
    am Gymnasium Heide-Ost 
    Europaschule/Kulturschule 
   Friedrich-Elvers-Str. 7, 25746 Heide 
  



(Ausfertigung für den Förderverein) 
 
 

Zwischen dem Förderverein »BläserKlasse Gymnasium Heide-Ost« und Herrn/Frau 
 
____________________________________ 
Vorname / Name 

 
____________________________________ 
Straße / Hausnummer 

 
____________________________________ 
PLZ und Ort  
(im folgenden Erziehungsberechtigte bzw. Mieter genannt)  
wird folgender Vertrag geschlossen: 
 

1. Die Erziehungsberechtigten melden ihr Kind ........................................ für das 
Unterrichtsprojekt Bläserklasse am Gymnasium Heide-Ost an. Das Projekt umfasst 
die Klassenstufen 5 und 6 und ist ein kostenpflichtiges Zusatzangebot des 
Gymnasiums Heide-Ost. 
 

2. Die Erziehungsberechtigten sind damit einverstanden, dass die für die Verwaltung 
benötigten Daten entsprechend der beiliegenden Datenschutzerklärung gespeichert 
und an die Dithmarscher Musikschule übermittelt werden. 

 
3. Der Förderverein Heide-Ost verleiht für den Musikunterricht der Schülerin/dem 

Schüler ein Orchesterblasinstrument. 
 

4. Die Bläserklasse umfasst zwei Schulstunden (45 Minuten) Unterricht in der Klasse 
sowie eine Stunde Instrumentalunterricht wöchentlich durch qualifizierte Lehrkräfte 
in kleinen Gruppen. 

 
5. Der Vertrag beginnt am 01.09.2025 und endet am 31.08.2027. 

 
6. Das Vertragsverhältnis endet abweichend von dem in Nr. 4 festgelegten 

Vertragsende, wenn die Schülerin/der Schüler während der Vertragszeit die Schule 
verlässt. Das Recht der Schule zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. 

 
7. Die Erziehungsberechtigten haften bei Beschädigung des Instruments. Bei Verlust des 

Instruments ist der Mieter dann haftbar zu machen, wenn die von der Schule 
abgeschlossene Versicherung nicht eintritt. 

 
8. Das GHO hat das Recht, jederzeit den Zustand des Instruments zu überprüfen. 

 
9. Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, das Instrument bei Beendigung des 

Vertragsverhältnisses in einem ordnungsgemäßen Zustand zurückzugeben. Werden 
bei der Übergabe Schäden am Instrument festgestellt, ist das GHO berechtigt, die 
Reparatur auf Kosten des Mieters ausführen zu lassen. 

 

01.08.2026 und endet am 31.07.2028.



10. Erfolgt zum Zeitpunkt der Beendigung des Mietverhältnisses die Rückgabe des 
Instruments nicht rechtzeitig, so kann das Gymnasium Heide-Ost für die Dauer der 
Vorenthaltung als Entschädigung einen Mietzins in Höhe des vereinbarten 
monatlichen Beitrags verlangen. 

 
11. Der Beitrag für die Bläserklasse beträgt 43 € für jeden angefangenen Monat und ist 

zum 1. des jeweiligen Monats auf das Konto: 
 
                 Gymnasium Heide-Ost „Bläserklasse“  
  Sparkasse Mittelholstein 
  IBAN: DE04 2145 0000 0101 1536 30 

 
per Dauerauftrag zu überweisen.  

 
12. Die Mitgliederversammlung beschließt jährlich über eine Anpassung des Beitrages. 

 
13. Über die Laufzeit des Vertrages hinaus bezahlte Beiträge werden höchstens im 

Umfang von zwei Monatsbeiträgen erstattet. Darüber hinaus bezahlte Beiträge 
werden als freiwillige Zuwendungen angesehen, für die eine Spendenbescheinigung 
erstellt wird. 
 

14. Mündliche Absprachen sind nicht getroffen. Änderungen dieses Vertrages bedürfen 
der Schriftform. 

 
15. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Heide. 

 
16. Jede Vertragspartei erhält eine Ausfertigung dieses Vertrages. 

 
 
 
 
 
 
Vermieter (im Auftrage)          Mieter 
 
 
 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
Datum/Unterschrift             Datum/Unterschrift 

 
    Förderverein Bläserklasse  
    am Gymnasium Heide-Ost 
    Europaschule/Kulturschule 
   Friedrich-Elvers-Str. 7, 25746 Heide 
 


